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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.2004

Norm

ABGB §871 BII

ABGB §1170a

Rechtssatz

Liegt dem Pauschalpreisvertrag nur eine Baubeschreibung zugrunde, wird ein bei der Anbotstellung erfolgter

Kalkulationsirrtum in der Regel nur ein unbeachtlicher Motivirrtum sein, da die Kalkulation nicht o6engelegt wurde.

Die Kalkulation bleibt in einem solchen Fall Risiko des Auftragnehmers. Liegt dem Pauschalpreisvertrag hingegen ein in

Einzelpositionen zergliedertes Leistungsverzeichnis zugrunde, wird also "o6en" kalkuliert und die Kalkulation in den

Vertrag eingeführt, wird auch hier ein beachtlicher Geschäftsirrtum vorliegen, soferne eine der drei Voraussetzungen

des § 871 ABGB gegeben ist, nämlich, dass der Irrtum vom Auftraggeber veranlasst worden ist oder der Irrtum dem

Auftraggeber offenbar auffallen musste oder der Irrtum rechtzeitig aufgeklärt wurde.
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